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 Veröffentlicht am 24.04.1991

Norm

ABGB §1426

Rechtssatz

Die Annahme, daß bloß durch das Ersuchen um Ausstellung einer Rechnung (zur Verwendung in einem

außerstreitigen Mietverfahren) zwischen dem Hauseigentümer und einem Subunternehmer ein zur Zahlung

verp:ichtender Vertrag, insbesondere ein konstitutives Anerkenntnis oder ein Schuldbeitritt, zustandegekommen sei,

widerspricht der Übung des redlichen Verkehrs.
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